
Die an einem Konflikt beteiligten Parteien haben kein uneingeschränktes Recht in der Wahl ihrer Waffen. Das huma-
nitäre Völkerrecht verbietet ausdrücklich Waffen, Geschosse und Materialien, welche unnötiges Leiden oder über-
flüssige Verletzungen verursachen. Neue Waffentechnologien sind auf diese Vereinbarkeit zu überprüfen. drk.de/hvr
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Auch im Krieg gibt es Regeln!
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